
land-Halmes wuchsen rasch heran; und nur selir uiigern, bloss duixh

Umstande genothigt, namentlich wegen Mangels an Rauiii in meiner
Behausung, trennte icli sie spiiter. Denn ich bedauerte uin so nielir,

die Beobachtungen uber das Zusammenleben beider iiicht fortsetzen zu

kdnnen , weil mir, solchen Eifahrungen zufolge, Nichls leichter schien,

als die Woglicbkeit, unsere valerlandischen Repphiihner mil den mary-
landisclien zu verbastardiien.

Berlin im November 1853.

Noch leichter niochte iinter sonst gleichen Umstanden wohl die

Vermischung der marylandischen Art mit unserer Wachlel geiingen

:

da lelzlere der eisleren in Grosse und Farbung naher steht, als das

graue Repphuhn. Gelegenheil aber zu dergleichen, wissensehafllich in-

leressanten Versuchen wiirde sich klinflig um so eher fmden, wenn der

von mehreren Forstmannern und Jagdfreunden geniaclite Vor-
schlag, solche n o r d a m er ik a n isch e H ii h no r- Arten bei uns
zur Vermannichfachung unserer, jelzt immer beschriinkler gewordenen
Jagd einzufiihren, weiteren Anklang finden sollle. ")

Mit Rechl hat man hierbei iibrigens nur solche dortige Arten
in's Auge gefasst, die, wie eben Perdix niaryUiiiilica und Tetrao

Mm6e//MS L., zuni Theil noch kit It ere dortige Landstriche bewoh-
nen, als das nordliche Deutschland. Denn bei ihnen darf man
hiernach eher holTen , sie ohne die Gefahr todllicher Hungersnoth un-
seren Winter iiberslehen zu sehen , als diess in schneereichen Jahren

bei den rothen RepphiiliJiern (P. rubra) bisher der Fall gewesen ist.

Und was die Gewohnheil der letzleren belriITt, haufig auf Baume zu

fliegen, wo sie vielcn Gefahren entgehen, denen unsere grauen erlie-

gen: so theilt P. marylandica auch diesen Vorzug mit ihnen. G I.

Scliiitz <ler kleiiiereii Vosel aliirpli eine deiitsclie
Regieriing. — Die Erste , welche hierin mit eineni hochst anerken-

nens- und befulgenswerthen Beispiele voranzugehen gesucht hat, ist

die Regierung von Schwarzburg. Dieselbe lial im Miirz d. J.,

der neulichen Miltheilung einer naturwissenschafllichen Zeitschrift zu-

folge, ihrem versamniellen Landlage einen Gesetzentvvurf zu einem voll-

sliindigen Verbote des Vogelfanges vorlegen lassen. Darin ist

mit Reeht ganz besonders das Aniegen von Meisen-Hii Ite n, (auf

deren jeder oft so viele Tauscnde dieser niilzlichslen aller Ungeziefer-

Verlilger gelodtet werden,) auf das Strengste untersagt.
So ist denn wenigstens ein guter, wenn auch bei dem geringen

Umfange des dortigen Landcsgebietes leider sehr kleiner An fang dazu

gemacht , die gemeinsehadliche Vogelstellerei auszurotten, um nicht durch

sie den, fiir die weiseslen Zwecke der Natur so liberaus wiclitigen Theil

der Vogelwelt vollends ausrolten zu lassen.

Auf Nachahmung dieses Beispieles hinwirken zu helfen, ware

eine sehr passende Aufgabe fur die Vereine gegen Thierqua-
lerei bei ihreni, nunmehr erweiterlen Wirken als ^Thierschutz-Vereine."

Berlin, den 1 8. Mai 1854. Gloger.

*) S. Dr. Ziegler's Werltchen tiber die Fe(lervi'ild-.)agd, und mehrlach die

letzten Jalirgaiige von Wedekind's „allgemeiner Forst- und Jagd-Zeitung."

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Journal für Ornithologie

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: 2_1854

Autor(en)/Author(s): Gloger Constantin Wilhelm Lambert

Artikel/Article: Schutz der kleineren Vögel durch eine deutsche
Regierung. 288

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20805
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=46675
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=262375



